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RS OGH 1988/5/11 4Nd1/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.05.1988

Norm

JN §28

JN §83c

Rechtssatz

Für die beabsichtigte negative Feststellungsklage über das Nichtbestehen eines behaupteten wettbewerbsrechtlichen

Unterlassungsanspruches mangelt es an der örtlichen Zuständigkeit eines inländischen Gerichtes im Sinne des § 28

Abs 1 JN, weil der Gerichtsstand des § 83 c JN für derartige Klagen nicht in Betracht kommt.
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